
 

 

Rechtsanwältin Wollburg – Munscheidstraße 14 – 45886 Gelsenkirchen 

Ihr gutes Recht! 

Außergerichtliche Vertretung 
 

Korrespondenz mit dem Gegner oder sonstigen Beteiligten 

 

Wünschen Sie eine außergerichtliche Vertretung, sei es in Form 
von Schriftverkehr mit der Gegenseite zur Geltendmachung oder 
Abwehr von Ansprüchen oder bei der Durchführung eines 
Widerspruchsverfahrens, fällt eine Geschäftsgebühr nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) an. Deren Höhe richtet 
sich nach dem Wert der Sache, in der Sie mich beauftragen. Je 
nach weiterer Entwicklung der Angelegenheit können jedoch 
zusätzliche Gebühren anfallen. Hierüber erhalten Sie jedoch 
fallbezogene Informationen bei Auftragserteilung. 

Gegenstandswert Rechtsanwaltsvergütung  
 jeweils inkl. Mehrwertsteuer 

Bis 500,00 €    90,96 € 

Bis 1.000,00 €   159,94 € 

Bis 1.500,00 € 220,27 € 

Bis 2.000,00 € 280,60 € 

Bis 3.000,00 € 367,23 € 

Bis 4.000,00 € 453,87 € 

Bis 5.000,00 € 540,50 € 

Erteilen mehrere Personen in derselben Angelegenheit einen 
Auftrag, fallen die Gebühren nicht doppelt an, sondern die Gebühr 
erhöht sich um einen feststehenden Betrag. Dies kann jederzeit 
erfragt werden. 

In vielen Fällen (Verkehrsunfall, Gewährleistungsrecht, 
Zahlungsverzug) muss der Gegner Ihnen u.U. die verauslagten 
Kosten erstatten. 


